
Landwirtschaftliche Berufsgenosenschaft
Mittel- und Ostdeutschland

Jedem Jäger ist bekannt, dass er 
für den Erwerb des Jagdscheines 
neben der erfolgreich abgelegten 
Jägerprüfung auch eine ausrei-
chende Jagdhaftpfl ichtversiche-
rung nachweisen muss. Sonst 
wird ihm der Jagdschein versagt. 

Die Haftpfl ichtversicherung 
schützt den Jäger nur vor privat-
rechtlichen Schadensersatzan-
sprüchen, die gegen ihn selbst 
wegen eines Schadens erhoben 
werden können, den er aus Ver-
schuldens- oder Gefährdungshaf-
tung zu vertreten hat (§§ 823 ff. 
Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).

Die verantwortlichen Jagdbezirks-
inhaber, das sind 
● die Jagdpächter, 

● Jagdausübungsberechtigte auf 
Grund einer Benennung und

● Inhaber von Eigenjagden, 
unterliegen daneben einer wei-
teren Pfl ichtversicherung: der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
nach dem Siebten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII). 

Jagdbezirke sind landwirtschaft-
liche Unternehmen, die einer 
landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft (LBG) zugehörig sind.

Die LBG Mittel- und Ostdeutsch-
land (LBG MOD) ist für alle Jagd-
bezirke der Bundesländer Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen zuständig.

Zur Begründung der gesetzlichen 
Unfallversicherung bedarf es we-

der eines Vertragsabschlusses 
noch ist eine Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses durch 
Kündigung möglich. Die gesetz-
liche Unfallversicherung beginnt 
kraft Gesetzes mit den vorberei-
tenden Tätigkeiten zur Eröffnung 
des Jagdunternehmens und en-
det mit dem Erlöschen des Jagd-
pachtvertrages oder der Abgabe 
(z.B. Veräußerung, Verpachtung) 
des Eigenjagdbezirkes.

Versicherter Personenkreis

Versichert sind zunächst 
● alle verantwortlichen Jagdbe-

zirksinhaber, auch Mit- und Un-
terpächter, die in einem Jagdbe-
zirk die Jagd auf ihre Rechnung 
ausüben dürfen. Sie gelten als 
Jagdunternehmer.

Versichert sind ferner 
● die in Jagdunternehmen an-

gestellten und von der unteren 
Jagdbehörde bestätigten Be-
rufsjäger, Jagdhelfer und Jagd-
aufseher.

Versicherungsschutz besteht 
grundsätzlich auch für 
● Personen, die in einem Revier 

im Auftrag des Revierinhabers 
Arbeiten verrichten, die nicht 
mehr zur typischen Jagdaus-
übung gehören. Dazu zählt 
z.B. die Hilfe beim Errichten 
und Instandsetzen baulicher 
Jagdeinrichtungen oder von 
Wildschutzzäunen. 

Unabdingbare Voraussetzung 
ist dabei, dass sich die Tätig-

keit nicht als Ausfl uss der von 
Jagdausübungsberechtigten 
erteilten Jagderlaubnis ergibt. 
Beinhaltet der Begehungsschein 
die Aufl age, dass der Inhaber als 
Gegenleistung für die Jagder-
laubnis selbständig die jagdlichen 
Einrichtungen zu kontrollieren 
und instand zu halten hat, so 
bleibt der Jäger mit Jagderlaub-
nisschein selbst bei Instandset-
zungsarbeiten versicherungsfreier 
Jagdgast.

Versicherungsschutz genießen 
auch 
● Treiber, die an einer Drück- 

oder Treibjagd teilnehmen, 
sowie 

● die Jagdleiter, wenn und soweit 
sie allein in dieser Funktion 
an der Jagd teilnehmen, ohne 
gleichzeitig als Jäger aktiv in 
das Jagdgeschehen einzugrei-
fen.

Jagdgenossenschaften unterlie-
gen ebenfalls der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung. 
Üben die Jagdgenossen die Jagd 
als Pächter selbst aus, genießen 
sie als Jagdunternehmer Versi-
cherungsschutz. Verpachten sie, 
wie allgemein üblich, den Jagdbe-
zirk an Einzelne aus ihrem Kreis 
oder an andere Personen, so 
gelten nur die Pächter als versi-
cherte Jagdunternehmer.

Die Jagdgenossenschaft selbst 
wird gerichtlich und außergericht-
lich von einem aus ihrer Mitte zu 
wählenden Jagdvorsteher vertre-
ten. Die ehrenamtlichen Mitglie-
der des Jagdvorstandes genießen 
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in Erfüllung ihrer satzungsmä-
ßigen Aufgaben Versicherungs-
schutz.

Jagdverbände (Landes- und 
Kreisjagdverbände) gelten als 
organisierte Interessenverbände 
der Land- und Forstwirtschaft. 
Für sie sind wegen des Sach-
zusammenhangs ebenfalls die 
landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften zuständig. Versichert 
sind die ehrenamtlichen Mitglie-
der der Organe der Verbände bei 
Erfüllung ihrer satzungsmäßigen 
Aufgaben.

Versicherungsfreie Personen

Der Gesetzgeber nennt in Para-
graf 4 SGB VII jene Personen, 
deren Tätigwerden – z.B. als 
Fischerei- oder Jagdgast – dem 
privaten und damit unversicherten 
Lebensbereich zugerechnet wird. 
Denn die aus Passion ausgeübte 
Jagd stellt keine Tätigkeit dar, die 
gesetzlich besonders geschützt 
werden muss. 
Damit sind in Jagden grundsätz-
lich alle Personen versicherungs-
frei, die auf Grund einer vom 
verantwortlichen Jagdbezirksin-
haber erteilten Jagderlaubnis die 
Jagd ausüben. Inhalt und Umfang 
der vereinbarten Jagderlaubnis 
sind dabei rechtlich unerheblich, 
insbesondere die Frage, ob die 
Jagderlaubnis entgeltlich oder un-
entgeltlich erteilt wurde und ob sie 
auf Einzelabschüsse beschränkt 
ist oder weitergehende jagdliche 
Rechte, aber auch Pfl ichten bein-
haltet.

Leistungen

Die gesetzliche Unfallversicherung 
kennt Leistungen der Prävention 
und der Rehabilitation nach Eintritt 

eines Versicherungsfalles. Anders 
als die Leistungen der Jagd-
haftpfl ichtversicherung kommen 
die Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung nicht Dritten, 
sondern ausschließlich dem Ver-
sicherten selbst zugute.
Im Rahmen der Prävention infor-
miert die Berufsgenossenschaft 
umfassend über 
● die besonderen Gefahren beim 

Gebrauch von Schusswaffen 
und baulicher Jagdeinrich-
tungen, 

● die Risiken und Gefahren bei 
der Jagdausübung in jeglicher 
Form und 

● sie unterrichtet die Jägerschaft 
immer wieder über Verhaltens-
weisen, die helfen, Jagdunfälle 
zu vermeiden.

Bei Eintritt des Versicherungs-
falles leistet die Berufsgenos-
senschaft in gleichem Umfang, 
wie bei allen landwirtschaftlichen 
Arbeitsunfällen. Zu den wesent-
lichen Leistungen gehören:

ambulante oder stationäre Heil-
behandlung, die mit allen geeig-
neten Mitteln durchzuführen ist

berufsfördernde Leistungen 
zur Erhaltung des alten oder 
Erlangung eines neuen Arbeits-
platzes

Leistungen zum Ausgleich 
wesentlicher Behinderungen 
im sozialen Bereich, z.B. Kraft-
fahrzeughilfe, Wohnungshilfe, 
Haushaltshilfe, Rehabilitations-
sport unter ärztlicher Betreuung

Versorgung mit Heil- und Hilfs-
mitteln sowie mit Körperersatz-
stücken

Leistungen zur Pfl ege, wenn 
bei gewöhnlichen Verrichtungen 
des täglichen Lebens Hilfl osig-
keit vorliegt 

Geldleistungen für die Dauer 

der Heilbehandlung und der 
Arbeitsunfähigkeit als Ersatz für 
entgangenes Einkommen aus 
dem Hauptberuf zur Sicherung 
des Lebensunterhalts

Rente, wenn die Erwerbsfähig-
keit infolge des Jagdunfalles 
gemindert ist (Näheres regelt 
das SGB VII)

Sterbegeld und Hinterbliebe-
nenrente bei Jagdunfällen mit 
tödlichem Ausgang

Unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung stehen 
nicht nur Jagdunfälle im engeren 
Sinn, sondern auch Unfälle auf 
dem direkten Weg ins Revier oder 
von der Jagd nach Hause.

Versicherungsschutz besteht 
darüber hinaus auch für Berufs-
krankheiten. Das sind bei den 
Jägern Krankheiten, die durch 
tätigkeitsbezogene Einwirkungen 
verursacht werden, denen sie bei 
der Jagd in erheblich höherem 
Maße ausgesetzt sind als die üb-
rige Bevölkerung und die deshalb 
in die Liste der Berufskrankheiten 
aufgenommen wurden. In Be-
tracht kommen z.B. Infektions-
krankheiten durch Zeckenbisse, 
die Fuchsbandwurm-Erkrankung 
und die Tollwut.

Beitrag

Die Mittel zur Deckung der Auf-
wendungen der Berufsgenossen-
schaft für Leistungen bei Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten 
werden ausschließlich von den 
Unternehmern aufgebracht. 
Die Ausübung der Jagd gehört 
nicht zu den üblichen und notwen-
digen Tätigkeiten der Bewirtschaf-
tung land- oder forstwirtschaftlicher 
Grundstücke bzw. deren land- oder 
forstwirtschaftlichen Nutzung. Das 
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Unfallrisiko der Hege und Pfl ege 
eines Jagdreviers ist daher nicht 
mit dem Beitrag für das land- oder 
forstwirtschaftliche Unternehmen 
abgegolten.
Mit dem Gesetz zur Modernisie-
rung des Rechts der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung 
(LSVMG) vom 18.12.2007 wer-
den die landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften gesetzlich 
zu einer Weiterentwicklung ihrer 
Beitragsregelungen hin zu einer 
risikogerechteren Beitragsgestal-
tung verpfl ichtet, ohne den Soli-
dargedanken zu vernachlässigen. 
Vor diesem Hintergrund hat die 
Selbstverwaltung der LBG MOD 
mit der Neufassung der Satzung 
der LBG MOD vom 08.12.2010 
neue Beitragsberechnungsgrund-
lagen beschlossen. 

Berechnungsgrundlagen

Für jedes Unternehmen der Jagd 
wird ein Grundbeitrag berechnet. 
Der Grundbeitrag beträgt zurzeit 
40,00 Euro.
Die Berechnung des Beitrages für 
Jagden erfolgt ab dem Umlage-
jahr 2010 auf der Basis der Größe 
der bejagbaren Fläche. 
Befriedete Flächen werden bei 
der Beitragsberechnung nicht 
mehr berücksichtigt. Ein Hektar 
bejagbare Fläche entspricht jeweils 
einer Berechnungseinheit (BER). 
Zur Berücksichtigung des Unfallri-
sikos wird eine Risikoanpassung 
durch einen Unfallfaktor vorge-
nommen. 
Der Unfallfaktor drückt das Ver-
hältnis zwischen Beitrags-
einnahmen und verursachten 
Leistungsaufwendungen der Un-
ternehmensart Jagd aus. Etwaige 
Über- oder Unterdeckungen zwi-
schen Beitragsaufkommen und 
Leistungsaufwendungen sollen 
mit dem Unfallfaktor ausgeglichen 
werden. Derzeit beträgt der Un-
fallfaktor für die Jagd 0,07. 
Darüber hinaus ist in der Satzung 

der LBG MOD geregelt, dass 
vergleichbare Betriebsformen/
Produktionsverfahren zu Risiko-
gruppen zusammengefasst wer-
den. Mit dem Risikogruppenfaktor 
wird das Beitragsaufkommen an 
die Leistungsaufwendungen die-
ser Risikogruppe angepasst. Der 
Risikogruppenfaktor für die Risi-
kogruppe Jagd beträgt zurzeit 1. 

Die ermittelten BER werden mit 
dem Unfallfaktor und dem Ri-
sikogruppenfaktor multipliziert. 
Aus der Multiplikation ergibt sich 
damit die Summe der BER nach 
Risikoanpassung, die mit dem 
von der Vertreterversammlung 
festgelegten Hebesatz vervielfälti-
gt wird. Diesem ermittelten Betrag 
wird der Grundbeitrag hinzuge-
rechnet und ergibt dann den für die 
Jagd zu zahlenden Jahresbeitrag. 

Lastenausgleichsverfahren

Neben der Einführung eines risiko-
bezogenen Unfallversicherungs-
beitrages war für das Beitragsjahr 
2010 erstmals das Lastenaus-
gleichsverfahren (§ 184 a ff SGB 
VII) durchzuführen. 
Ziel des Lastenausgleichsverfah-
rens ist, bundesweit die inner-
landwirtschaftliche Solidarität zu 
stärken. Landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaften, bei denen 
aufgrund der strukturellen Gege-
benheiten die Belastungssituation 
günstiger ist als der Durchschnitt 
aller landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften, sind aus-
gleichspfl ichtig. 
Die Landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft Mittel- und 
Ostdeutschland zählt zu den 
ausgleichsverpfl ichteten land-
wirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften, mit der Folge, dass der 
Hebesatz wegen der im Rahmen 
der Lastenverteilung zu fi nanzie-
renden Ausgleichsbeträge erhöht 
werden muss. 

Haftung

Wird ein Jagdbezirk von meh-
reren Personen gepachtet, so 
handelt es sich lediglich um ein 
Unternehmen im Sinne des 
SGB VII, das von mehreren Mit-
unternehmern gemeinschaftlich 
betrieben wird. Gemäß § 421 
BGB i.V.m. der Satzung haften 
die Mitunternehmer gesamt-
schuldnerisch für den Unterneh-
mensbeitrag. Das bedeutet, dass 
die LBG Mittel- und Ostdeutsch-
land für das Gemeinschaftsun-
ternehmen den Beitrag für das 
gesamte Unternehmen von nur 
einem Mitpächter einfordert. Es 
liegt im pfl ichtgemäßen Ermes-
sen der Berufsgenossenschaft, 
einen Zahlungspfl ichtigen für 
den gesamten Unfallversiche-
rungsbeitrag heranzuziehen. Der 
Zahlungspfl ichtige hat einen in-
ternen Ausgleichsanspruch nach 
Paragraf 426 BGB gegenüber 
den anderen Mitunternehmern. 
Diesen Anspruch kann er auch 
zivilrechtlich geltend machen. 
Das Sozialrecht hat eigene, bei 
der Beitragsfestsetzung zu be-
achtende Verjährungsvorschriften 
(4-jährige bzw. 30-jährige Verjäh-
rung).

Mitteilungspfl ichten

Änderungen in den Jagdunter-
nehmen, die für die Beitragsbe-
messung von Bedeutung sind, 
haben die Unternehmer späte-
stens bis zum 15. Januar des 
dem abgelaufenen Geschäfts-
jahr folgenden Jahres schriftlich 
anzuzeigen. Tritt infolge der 
Unternehmensänderung eine Bei-
tragsreduzierung oder der Fortfall 
der Beitragspfl icht ein, so haben 
die Unternehmer, falls sie die 
Unternehmensänderung zu spät 
anzeigen, keinen Anspruch auf 
rückwirkende Berücksichtigung.
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§ 1 
Grundsätze

Diese Unfallverhütungsvorschrift 
gilt für den Umgang mit Waffen 
und Munition sowie für die Ausü-
bung der Jagd.

§ 2 
Waffen und Munition

(1) Es dürfen nur Schusswaffen 
verwendet werden, die den Be-
stimmungen des Waffengesetzes 
entsprechen und nach dem Bun-
desjagdgesetz für jagdliche Zwe-
cke zugelassen sind. Die Waffen 
müssen funktionssicher sein und 
dürfen nur bestimmungsgemäß 
verwendet werden.

Durchführungsanweisung zu Absatz 1

1. Eine Waffe ist z.B. funktionssicher, 
wenn sie zuverlässig gesichert wer-
den kann, ihr Verschluss dicht ist und 
wenn sie keine Laufaufbauchungen, 
Laufdellen oder die Funktionssicher-
heit beeinträchtigende Rostnarben 
aufweist.

2. Keine bestimmungsgemäße Ver-
wendung ist z.B. die Benutzung der 
Waffe zum

•  Niederhalten von Zäunen beim 
Übersteigen, 

•  Aufstoßen von Hochsitzluken, 
•  Erschlagen des Wildes. 

3. Auf die einschlägigen Bestimmungen
•  des Waffengesetzes (WaffG),
•  der Verordnungen zum Waffenge-

setz (WaffV), 
•  der Verwaltungsvorschrift zum 

Waffengesetz (Waff VwV), 
• des Bundesjagdgesetzes (BJG) 

wird hingewiesen.

(2) Es darf nur die für die jeweilige 
Schusswaffe bestimmte Munition 
in einwandfreiem Zustand ver-
wendet werden.

Durchführungsanweisung zu Absatz 2

1. Hinweise auf die verwendbare 
Munition geben z.B. die Angaben auf 
der Schusswaffe.

2. In nicht einwandfreiem Zustand 
ist z. B. feucht gewordene Munition, 
selbst wenn sie getrocknet wurde.

(3) Auch nicht gewerbsmäßig 
hergestellte Munition muss den 
gesetzlichen Bestimmungen ent-
sprechen.

Durchführungsanweisung zu Absatz 3

1. Hierzu gehört z. B. wieder gelade-
ne Munition.

2. Auf die einschlägigen Bestimmun-
gen des Waffengesetzes und des 
Sprengstoffgesetzes wird hingewie-
sen.

(4) Flintenlaufgeschosspatronen
müssen so mitgeführt werden, dass 
Verwechslungen mit Schrotpatro-
nen ausgeschlossen sind.

§ 3 
Ausübung der Jagd

(1) Schusswaffen dürfen nur wäh-
rend der tatsächlichen Jagdausü-
bung geladen sein. Die Laufmün-
dung ist stets – unabhängig vom 
Ladezustand – in eine Richtung 
zu halten, in der niemand gefähr-
det wird. Nach dem Laden ist die 
Waffe zu sichern.

(2) Eine gestochene Waffe ist so-
fort zu sichern und zu entstechen, 
falls der Schuss nicht abgegeben 
wurde.

(3) Beim Besteigen von Fahrzeu-
gen und während der Fahrt muss 
die Schusswaffe entladen sein. 
Beim Besteigen oder Verlassen 
eines Hochsitzes, beim Überwin-
den von Hindernissen oder in 
ähnlichen Gefahrlagen müssen 
die Läufe (Patronenlager) entla-
den sein.

(4) Ein Schuss darf erst abge-
geben werden, wenn sich der 
Schütze vergewissert hat, dass 
niemand gefährdet wird.

Durchführungsanweisung zu Absatz 4

Eine Gefährdung ist z.B. dann gege-
ben, wenn

• Personen durch Geschosse oder 
Geschossteile verletzt werden 
können, die an Steinen, gefrore-
nem Boden, Ästen, Wasserfl ä-
chen oder am Wildkörper abpral-
len oder beim Durchschlagen des 
Wildkörpers abgelenkt werden, 

• beim Schießen mit Einzelge-
schossen kein ausreichender 
Kugelfang vorhanden ist.

(5) Von Wasserfahrzeugen aus 
darf im Stehen nur geschossen 
werden, wenn das Fahrzeug ge-
gen Umschlagen und der Schütze 
gegen Stürzen gesichert sind.

(6) Bei einer mit besonderen 
Gefahren verbundenen Jagdaus-
übung ist ein Begleiter zur Hilfe-
leistung mitzunehmen.

Durchführungsanweisung zu Absatz 6

Besondere Gefahren können sich er-
geben z.B. durch Witterungs-, Gelän-
de- und Bodenverhältnisse, vor allem 
im Hochgebirge, auf Gewässern und 
in Mooren oder bei der Nachsuche 
auf wehrhaftes Wild.

(7) Fangeisen dürfen nur mit ei-
ner entsprechenden Vorrichtung 
gespannt und nur mit einem ge-
eigneten Gegenstand ge- bzw. 
entsichert werden. 

(8) Fangeisen dürfen fängisch nur 
so aufgestellt werden, dass keine 
Personen gefährdet werden. 

Durchführungsanweisung zu Absatz 8

Eine Gefährdung kann z.B. vermie-
den werden, wenn Fangeisen in ver-
blendeten Fangbunkern, Fallenkästen 
oder Fangburgen aufgestellt werden.

Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz 4.4 Jagd

VSG 4.4 Jagd
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§ 4 
Besondere Bestimmungen für 

Gesellschaftsjagden

(1) Bei Gesellschaftsjagden 
muss der Unternehmer einen 
Jagdleiter bestimmen, wenn er 
nicht selbst diese Aufgabe wahr-
nimmt. Die Anordnungen des 
Jagdleiters sind zu befolgen. 

Durchführungsanweisung zu Absatz 1

Zur Gesellschaftsjagd gehören z.B. 
Treibjagden und Drückjagden. 

(2) Der Jagdleiter hat den Schüt-
zen und Treibern die erforderli-
chen Anordnungen für den gefahr-
losen Ablauf der Jagd zu geben. 
Er hat insbesondere die Schützen 
und Treiber vor Beginn der Jagd 
zu belehren und ihnen die Signale 
bekanntzugeben.

Durchführungsanweisung zu Absatz 2

Zur Belehrung gehört insbesondere 
der Hinweis auf die Vorschriften in 
Absatz 3 sowie in den Absätzen 6 
bis 11.

(3) Sofern der Jagdleiter nichts 
anderes anordnet, ist die Waffe 
erst auf dem Stand zu laden und 
nach Beendigung des Treibens 
sofort zu entladen.

(4) Der Jagdleiter hat Personen, 
die infolge mangelnder geistiger 
und körperlicher Eignung beson-
ders unfallgefährdet sind, die 
Teilnahme an der Jagd zu unter-
sagen.

(5) Der Jagdleiter kann für ein-
zelne Aufgaben Beauftragte ein-
setzen.

Durchführungsanweisung zu Absatz 5

Zu den Aufgaben des Beauftrag-
ten können z.B. das Einweisen der 
Schützen in die Schützenstände und 
das Führen der Treiberwehr gehören.

(6) Bei Standtreiben haben der 
Jagdleiter oder die von ihm zum 
Anstellen bestimmten Beauftrag-
ten den Schützen ihre jeweiligen 
Stände anzuweisen und den 
jeweils einzuhaltenden Schussbe-
reich genau zu bezeichnen. Nach 
Einnehmen der Stände haben sich 
die Schützen mit den jeweiligen 
Nachbarn zu verständigen; bei 
fehlender Sichtverbindung hat der 
Jagdleiter diese Verständigung 
sicherzustellen. Sofern der Jagd-
leiter nichts anderes bestimmt, 
darf der Stand vor Beendigung 
des Treibens weder verändert 
noch verlassen werden. Verändert 
oder verlässt ein Schütze mit Zu-
stimmung des Jagdleiters seinen 
Stand, so hat er sich vorher mit 
seinen Nachbarn zu verständi-
gen.

(7) Wenn sich Personen in gefahr-
bringender Nähe befi nden, darf in 
diese Richtung weder angeschla-
gen noch geschossen werden. Ein 
Durchziehen mit der Schusswaffe 
durch die Schützen- oder Treiber-
linie ist unzulässig. 

(8) Mit Büchsen- oder Flintenlauf-
geschossen darf nicht in das Trei-
ben hineingeschossen werden. 
Ausnahmen kann der Jagdleiter 
nur unter besonderen Verhältnis-
sen zulassen, sofern hierdurch 
eine Gefährdung ausgeschlossen 
ist. 

Durchführungsanweisung zu Absatz 8

Besondere Verhältnisse können z.B. 
gegeben sein durch die Geländeform 
oder bei Ansitzdrückjagden.

(9) Bei Kesseltreiben bestimmt der 
Jagdleiter, ab wann nicht mehr in 
den Kessel geschossen werden 
darf; spätestens darf jedoch nach 
dem Signal „Treiber rein“ nicht 
mehr in den Kessel geschossen 
werden.

(10) Die Waffe ist außerhalb des 
Treibens stets ungeladen, mit 

geöffnetem Verschluss und mit der 
Mündung nach oben oder abge-
knickt zu tragen. Bei besonderen 
Witterungsverhältnissen kann der 
Jagdleiter zulassen, dass Waffen 
geschlossen und mit der Mündung 
nach unten getragen werden, wenn 
sie entladen sind.

(11) Durchgeh- oder Treiberschüt-
zen dürfen während des Treibens 
nur entladene Schusswaffen mit-
führen. Dies gilt nicht für Feldstrei-
fen und Kesseltreiben.

Durchführungsanweisung zu Absatz 11

1. Als Feldstreife kann nach Entschei-
dung des Jagdleiters auch eine Streife 
mit fl ankierenden und vorgestellten 
Schützen in sonstigem übersichtlichen 
Gelände gelten.

2. Das Mitführen der Schusswaffe mit 
entladenen Läufen (Patronenlager) 
ist ausnahmsweise für den Durchgeh- 
oder Treiberschützen zulässig

•  für den Eigenschutz, 
•  für den Fangschuss, 
•  für den Schuss auf vom Hund ge-

stelltes Wild.

(12) Bei Gesellschaftsjagden müs-
sen sich alle an der Jagd unmittel-
bar Beteiligten deutlich farblich von 
der Umgebung abheben.

Durchführungsanweisung zu Absatz 12

Als deutlich farbliche Abhebung eig-
nen sich bei Treibern, Treiber- und 
Durchgehschützen z.B. gelbe Regen-
bekleidung oder Brustumhänge in 
orange-roter Signalfarbe, bei Schützen 
z.B. ein orangerotes Signalband am 
Hut.

(13) Bei schlechten Sichtverhält-
nissen hat der Jagdleiter die Jagd 
einzustellen.

Durchführungsanweisung zu Absatz 13

Schlechte Sichtverhältnisse liegen z.B. 
vor bei dichtem Nebel, einsetzender 
Dunkelheit oder Schneetreiben.

Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz 4.4 Jagd
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Jagd und VersicherungVorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz 4.4 Jagd

§ 5 
Nachsuche

(1) Der Hundeführer wird durch 
den Unternehmer oder seinen 
Beauf tragten als Jagdleiter be-
stimmt; er hat damit Weisungs-
recht bei der Nachsuche, falls 
weitere Personen beteiligt sind.

(2) Der Hundeführer muss die not-
wendige persönliche Schutzaus-
rüstung benutzen.

Durchführungsanweisung zu Absatz 2

Hierzu kann z.B. das Tragen von 
Schutzbrille und Schutzhandschuhen 
gehören.

(3) Der Lauf der Waffe ist vor 
eindringenden Fremdkörpern zu 
schützen. 

Durchführungsanweisung zu Absatz 3

Hierzu eignen sich z.B. Klebestreifen 
aus durchschießbarem Material.

(4) Kinder und Jugendliche dürfen 
nicht an der Nachsuche teilneh-
men.

(5) Der Unternehmer hat bei der 
Nachsuche für die Bereitstellung 
von Erste-Hilfe-Material zu sor-
gen.

Durchführungsanweisung zu Absatz 5

Auf die Unfallverhütungsvorschrift 
„Erste Hilfe“ (VSG 1.3) wird verwie-
sen.

(6) Es gelten im Übrigen die Vor-
schriften von § 4 Absätze 2, 3, 5, 
6, 7, 10 und 12 entsprechend.

§ 6 
Übungsschießen

(1) Das Übungsschießen ist nur 
auf behördlich zugelassenen 
Schießständen erlaubt.

Durchführungsanweisung zu Absatz 1

1. Die behördliche Zulassung kann 
auf Grundlage des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes oder des Waffen-
gesetzes erfolgen.

2. Auf die Schießstandordnung und 
die Schießvorschrift des Deutschen 
Jagdschutz-Verbandes e.V. wird hin-
gewiesen.

(2) Beim Schießen ist geeig-
neter Gehörschutz zu tragen.

Durchführungsanweisung zu Absatz 2

Als geeigneter Gehörschutz sind z.B. 
Gehörschutzkapseln anzusehen. Auf 
die Unfallverhütungsvorschrift „Allge-
meine Vorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz“ (VSG 1.1) wird 
verwiesen.

§ 7 
Hochsitze

(1) Der Unternehmer muss sicher-
stellen, dass 

1.Hochsitze, ihre Zugänge sowie 
Stege fachgerecht errichtet und 
mit Einrichtungen gegen das Ab-
stürzen von Personen gesichert 
sind,

2. bei ortsveränderlichen Hochsit-
zen die Standsicherheit gewähr-
leistet ist,

3. Hochsitze vor jeder Benutzung, 
mindestens jedoch einmal jährlich, 
geprüft werden,

4. nicht mehr benötigte Einrichtun-
gen abgebaut werden.

Durchführungsanweisung zu Absatz 1 
Ziffer 1

1. Als Absturzsicherung bei Ansitzlei-
tern wird die Waffenaufl age angese-
hen.

2. Auf die Unfallverhütungsvorschrift 
„Allgemeine Vorschriften für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz“ (VSG 
1.1) und die Unfallverhütungsvor-
schrift „Arbeitsstätten, bauliche An-
lagen und Einrichtungen“ (VSG 2.1) 
wird verwiesen.

3. Als fachgerecht hergestellt gelten 
Jagdeinrichtungen, wenn z.B. die 
Hinweise in der Broschüre „Sichere 
Hochsitzkonstruktion“ beachtet sind.

Durchführungsanweisung zu Absatz 1 
Ziffer 2

Auf die Unfallverhütungsvorschrift 
„Technische Arbeitsmittel“ (VSG 
3.1) wird verwiesen.

(2) Aufgenagelte Sprossen sind 
nur an geneigt stehenden Leitern 
zulässig. Sie sind mit den Leiter-
holmen fest zu verbinden und auf 
diesen nach unten hin abzustüt-
zen.

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des 
§ 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig den Bestimmungen des 

§ 2 Abs. 1,
§ 3 Abs. 1 Satz 1,
§ 4 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 3, 6, 
7, Abs. 8 Satz 1, Abs. 10 Satz 
1 oder Abs. 11 Satz 1,
§ 5 Abs. 4, 
§ 6 Abs. 1 oder
§ 7 Abs. 1 Ziffern 3 oder 4

zuwiderhandelt.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Unfallverhütungsvorschrift 
tritt am 1.Januar 2000 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Unfallverhü-
tungsvorschrift „Jagd“ (UVV 4.4) 
vom 1. Dezember 1992 außer 
Kraft.
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Erhöht liegende Ansitzeinrichtun-
gen z. B. Hochsitze, Ansitzleitern, 
Drückjagdböcke bieten dem 
Jäger vielfältige Vorteile:

- Durch die erhöhte Sitzposition 
ist im allgemeinen ein Kugel-
fang gewährleistet.

- Die einsehbare Fläche ist bes-
ser zu überschauen.

-  Das Wild nimmt den Jäger 
kaum wahr. 

-  Bei schlechter Witterung kann 
der Jäger in einer geschlos-
senen Kanzel länger ansitzen.

Dem stehen Nachteile gegen-
über:

-  Absturzgefahr wegen morscher 
Sprossen oder Unterzügen,

-  Umsturzgefahr wegen morscher 
Holme oder fehlender Standfes-
tigkeit,

-  Gefahr des Abrutschens von 
der Leiter und Auslösen eines 
Schusses.

Bei der Planung von Ansitz-
einrichtungen sind neben den 
revierabhängigen Faktoren, wie 
Aufstellungsort und Größe weitere 
Gesichtspunkte zu beachten:

-  Genehmigung des Grundeigen-
tümers oder deren Pächter (siehe 
Landesjagdgesetz),

-  Baugenehmigung erforderlich
 (siehe Landesbauordnung),

-  Einschränkungen bei der Bau-
 form der Ansitzeinrichtungen 
 beachten (z.B. Landschafts-, 
 Naturschutzgebiete und 

Nationalparks).

Nachfolgende Unfallverhütungs-
vorschriften sind ebenfalls zu 
beachten:

VSG 1.1  Allgemeine Vorschriften  
 für Sicherheit und Ge- 
 sundheitsschutz,

VSG 1.3  Erste Hilfe,

VSG 2.1  Arbeitsstätten, bauliche  
 Anlagen und Einrichtun- 
 gen,

VSG 2.3  Leitern und Tritte,

VSG 3.1  Technische Arbeitsmittel,

VSG 4.3  Forsten.

Bei der zuständigen Berufsge-
nossenschaft können die Unfall-
verhütungsvorschriften jederzeit 
angefordert werden!

Die VSG 4.4 Jagd regelt im § 7 
die Nutzung von Hochsitzen:

(1) Der Unternehmer muss sicher-
stellen, dass 
1. Hochsitze, ihre Zugänge sowie 

Stege fachgerecht errichtet 
und mit Einrichtungen gegen 
das Abstürzen von Personen 
gesichert sind,

2. bei ortsveränderlichen Hoch-
sitzen die Standsicherheit ge-
währleistet ist,

3. Hochsitze vor jeder Benutzung, 
mindestens jedoch einmal jähr-
lich, geprüft werden,

4.  nicht mehr benötigte Einrich-
tungen abgebaut werden.

Durchführungsanweisung zu Absatz 1 
Ziffer 1

1. Als Absturzsicherung bei Ansitzlei-
tern wird die Waffenaufl age ange-
sehen.

2. Auf die Unfallverhütungsvorschrift 
„Allgemeine Vorschriften für 
Sicherheit und Gesundheits-
schutz“ (VSG 1.1) und die Unfall-
verhütungsvorschrift „Arbeitsstät-
ten, bauliche Anlagen und Einrich-
tungen“ (VSG 2.1) wird verwiesen.

3. Als fachgerecht hergestellt gelten 
Jagdeinrichtungen, wenn z.B. die 
Hinweise in der Broschüre „Siche-
re Hochsitzkonstruktion“ beachtet 
sind.

Durchführungsanweisung zu 
Absatz 1 Ziffer 2 

Auf die Unfallverhütungsvorschrift 
„Technische Arbeitsmittel“ (VSG 3.1) 
wird verwiesen.

(2) Aufgenagelte Sprossen sind 
nur an geneigt stehenden Leitern 
zulässig. Sie sind mit den Leiter-
holmen fest zu verbinden und auf 
diesen nach unten hin abzustüt-
zen.

Hochsitze

Die Höhe eines Hochsitzes ist von 
den örtlichen Gegebenheiten ab-
hängig, die Bauart dagegen von den 
jagdlichen Erfordernissen.

Wird das Holz für den Bau des 
Hochsitzes selbst geworben, ist 
auf die Einhaltung der Sicher-
heitsabstände sowohl beim Fällen 
von Bäumen als auch beim 
Bearbeiten des Holzes auf den 
dafür vorgesehenen Plätzen zu 
achten. 
Bei diesen Tätigkeiten ist das Tra-
gen der persönlichen Schutzausrü-
stung zwingende Voraussetzung. 

Die Schutzausrüstung besteht aus:
- Sicherheitsschuhen mit Schnitt-

schutz,

Jagdliche Einrichtungen

Jagdliche Einrichtungen
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- Schnittschutzhose und Arbeits-
handschuhen,

- Schutzhelm mit Gehör- und Ge- 
 sichtsschutz.

Nachstehende Hinweise sollten 
für den sicheren Hochsitzbau be-
rücksichtigt werden:

1.  Holz als Baumaterial muss 
gesund, entrindet und kräftig 
genug sein. Morsche oder faule 
Hölzer sind auszutauschen.

2. Ein-/Überstieg sicher gestalten, 
den Vorbau mit Geländer sichern, 
beim seitlichen Einstieg muss 
die Leiter einen Meter über den  
Kanzelfußboden hinaus reichen 
oder neben dem Einstieg muss 
sich eine Möglichkeit zum Fest-
halten (Haltegriff) befi nden.

3. Einstiege durch den Fußboden 
absturzsicher gestalten z.B. 
durch ein Geländer oder Halte-
griffe, Haltestangen

4. Beim Einstieg in die Kanzel 
durch eine Tür muss sicher-
gestellt sein, dass die Tür bei 
starkem Wind nicht überschlägt 
(z.B. Anschlagpunkt, oder Si-
cherungsseil).

5. Bei Ansitzleitern dient die vordere 
Gewehraufl age als Absturzsiche-
rung. Sie ist fest angebracht und 
sollte sich mindestens 2,50 m 
über dem Boden befi nden.

6. Stellen, an denen sich Wasser 
sammeln kann, sind zu vermei-
den. Ist dies nicht möglich, ist 
eine ausreichende Imprägnie-
rung nötig. Zum Abfl uss von 
Regenwasser sollte der Dach-
überstand von Kanzeln seitlich 
über das Podest hinausragen.

7. Fußbodenbretter im Außenbe-
reich werden mit 1 cm Abstand 
aufgenagelt, damit die Feuch-
tigkeit besser abziehen kann. 

Achtung: 
Die Jahresringe der Bretter 
(tangential) müssen in Rich-
tung Unterzüge angebracht 
werden. Wird dies unterlas-
sen, kann es zu Stolperstellen 
durch Verwerfung kommen.

8. Hölzer, die als Erdanker dienen, 
müssen gegen Fäulnisbildung 
behandelt werden, 

 z. B. kesseldruckimprägniert 
sein.

9. Hauptholme oder Eckstangen 
werden auf Fundament befe-
stigt. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, die Standsicherheit 
von Eckstangen zu gewährlei-
sten:
- an einbetonierten Winkeleisen 

befestigen,
- an eingegrabenen Funda-

mentpfählen befestigen,
- an eingeschlagenen Erdan-

kern befestigen,
- Eckstangen spreizen oder 

allseitig abstreben,
- eingraben.

10. Bewuchs hält Feuchtigkeit, 
deshalb Leiterfüße und 
Hauptholme oder Eckstangen 
nie zuwachsen lassen.

 Mobile Ansitzeinrichtungen

Mobile Ansitzeinrichtungen kön-
nen bei Bedarf, z. B. Erntejagden, 
schnell umgesetzt werden. 
Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten,  Ansitzeinrichtungen zu trans-
portieren:

- Drei-Punktanbau an der Schlep-
perheckhydraulik

- Aufbau auf einem zweiachsigen 
(landwirtschaftlichen) Anhänger

- Aufbau auf PKW Anhänger

Unabhängig von der Transportart 
sind für die Sicherheit folgende 
Punkte immer einzuhalten:

1. Sicherer Transport auf der 
Straße als auch im Gelände

Alle Aufbauten müssen fest mit 
dem Untergestell oder dem Fahr-
werk verbunden sein. Dazu sind 
die Verbindungen fachgerecht 
auszuführen, insbesondere gilt 
dies für Schweißarbeiten. 
Werden mobile Ansitzeinrich-
tungen über öffentliche Straßen 
bewegt, sind die Vorschriften der 
StVO und StVZO einzuhalten, d.h. 
Beleuchtung ist anzubringen, die 
max. Höhe der Ansitzeinrichtung 
darf vier Meter nicht überschrei-
ten. Der Schwerpunkt des Fahr-
zeugs muss so tief wie möglich 
liegen und die Bereifung muss 
den Forderungen der StVZO ent-
sprechen. 

Jagdliche Einrichtungen
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Achtung: 
Mit dem Umbau eines Fahr-
zeuges für eine andere 
Nutzung erlischt dessen 
Betriebserlaubnis. 
Für ein- und doppelachsige 
PKW Anhänger ist sofort mit 
Inbetriebnahme eine neue 
Betriebserlaubnis erforderlich. 
Werden zweiachsige um-
gebaute landwirtschaftliche 
Anhänger auf öffentlichen 
Straßen schneller als 6 km/h 
bewegt, benötigen sie eine 
neue Betriebserlaubnis. 
Werden abnehmbare Ge-
länder und Aufstiege an den 
Ansitzeinrichtungen verwendet 
und sollen diese mittels 
Anhänger transportiert wer-
den, sind diese sicher zu 
befestigen. Gleiches gilt für 
den Transport von Unterleg-
platten.

2. Standsicherheit

Wird eine Ansitzkanzel auf der 
Ladefl äche (1,2  x  1,2  x  2,0 m) 
eines landwirtschaftlichen Anhän-
gers (z.B. 5,8 t) direkt befestigt, 
so reicht im Normalfall das Eigen-
gewicht der Kanzel aus, um ein 
Umstürzen bei normaler Wind-
stärke zu verhindern. 

Wird die Kanzel zusätzlich noch 
auf ein Untergestell montiert, so 
ist sie auf der Ladefl äche z.B. mit 
Spanngurten zu sichern. 
Werden Ansitzböcke auf PKW- 
Anhängern transportiert und 
anschließend jagdlich genutzt, 
sind diese ebenfalls z. B. durch 
Spanngurte zu sichern. 

Achtung: 
Die Spannvorrichtungen der 
Spanngurte sind wechselseitig 
zu platzieren. Sie verhindern 
so, dass sich der Drückjagd-
bock verdreht. 
Während der Jagdausübung 
kann der Anhänger fest über 
die Kupplungseinrichtung mit 
dem Zugfahrzeug verbunden 
sein. 

Alle anderen auf Fahrzeugen fest 
montierten mobilen Ansitzein-
richtungen sind gegen Umsturz 
zu sichern und benötigen ggfs. 
zusätzliche seitliche Stützen oder 
Erdanker. Das Verhältnis von 
3:1 (Höhe zu Breite) ist dabei zu 
berücksichtigen. 
Die Stützen (z.B. ausgeführt in 
Spindelform) müssen sich dem 
unebenen Gelände anpassen 
können. 
Kleine Stützfüße sind durch zu-
sätzliche Unterlegplatten gegen 
Einsinken zu sichern. 
Die mobilen Ansitzeinrichtungen 
sind z.B. mittels Unterlegkeile 
gegen Wegrollen zu sichern.

Während des Umsetzens dürfen 
sich keine Personen in oder auf 
der Ansitzeinrichtung befi nden.
Befi nden sich Propangasfl aschen 
auf der mobilen Ansitzeinrichtung, 
sind diese in abschließbaren, gut 
belüfteten Kästen sicher aufzube-
wahren.

Jagdliche Einrichtungen

3. Sicherer Auf- und Einstieg

Die Auf- und Einstiege müssen 
wie bei stationären jagdlichen 
Einrichtungen stabil und sicher 
sein. 
Als Leitersprossen dürfen keine 
Rundeisen verwendet werden. 

Die Leitersprossen sind rutsch-
sicher zu gestalten. Das kann z. 
B. durch profi lierte Vierkantrohre 
oder gestanzte Blechprofi le si-
chergestellt werden. 

Werden Treppen als Aufstieg be-
nutzt, muss bei mehr als vier Stu-
fen ein Handlauf vorhanden sein. 

Ein Handgriff neben dem Einstieg 
der Kanzeltür gewährleistet den 
sicheren Ein- und Ausstieg. 

Übergänge (z.B. Podeste) sollten 
ebenfalls rutschsicher gestaltet 
werden, empfehlenswert ist hier 
die Nutzung von Rosten.

Achtung: 

Jagdliche Einrichtungen 
unterliegen der Verkehrssi-
cherungspfl icht. 

Mit der Benutzung durch 
unbefugte Dritte ist zu rechnen.
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Checkliste für Ansitzeinrichtungen
Standort (Position in Revierkarte)……………………………Überprüfung am…………..………….

Art der Ansitzeinrichtung

□ Leiter angelehnt  □ offene Kanzel  □ Drücksitzjagdbock 

□ Leiter freistehend  □ geschlossene Kanzel              □ mobile Ansitzeinrichtung

Sonstige …………………………………………..

Prüfung:

Bauteile, die nicht in Ordnung sind, ankreuzen und Mängel kurz in der Liste beschreiben.

Rüttelprobe, soweit möglich vom Erdboden und ggfs. vom Sitzplatz aus:

▪ Leiterholme ▪ Hauptholme ▪ Streben ▪ Geländer (Fuß-, Knieleiste, Brustwehr)

Optische und mechanische Prüfung z.B. mit Messer oder Beil

  1. Leiterholm   2. Sprossen   3. Fundament/ Erdanker   4. Hauptholme
  5. Querriegel   6. Streben   7. Gewehraufl age   8. Sitzbrettaufl age
  9. Sitzbrett / Lehne 10. Fußleiste 11. Knieleiste 12. Brustwehr
13. Haltestange 14. Bodenbretter 15. Aussenwände 16. Dach
17. ……………… 18. ………………… 19. ……………… 20. ……………….

 
 
Mängelliste

Beispiel: B – beim linken vorderen Holm, oben die Schrauben nachziehen
   3. Bewuchs entfernen  9. Rückenlehne erneuern











Ansitzeinrichtung entfernen,        wird nicht mehr benötigt,       Instandsetzung zu aufwendig.

Name (Prüfer): …………………………………….Unterschrift ……………………………..

Oben aufgeführte Mängel wurden beseitigt.  Ansitzeinrichtung wurde entfernt.

Name: …………………………Datum: ………………….Unterschrift: …………………...................................

Jagdliche Einrichtungen


